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Übertragung der Zuständigkeit für die organisatoris chen Festlegungen ge-
mäß Konzept zur Einführung von Programmen für die a utomatisierte externe 
Defibrillation (AED) in Bayern auf die Durchführend en des Rettungsdienstes 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit Schreiben vom 03.08.2001 und 24.03.2003 (beide Gz. ID3-2287.45-13) haben 

wir im Vorfeld umfassend abgestimmte Konzepte für die automatisierte externe 

Defibrillation (AED) im Rettungsdienst in Bayern sowie gesondert für den Berg- 

und Wasserrettungsdienst zur bayernweiten Standardisierung der Qualitätsanfor-

derungen herausgegeben. Die Konzepte beinhalten organisatorische Festlegun-

gen zur Einführung der AED im Rettungsdienst in Bayern und damit neben logisti-

schen und technischen Aspekten insbesondere Festlegungen zur Ausbildung, 

Nachschulung, ärztlichen Aufsicht, Auswertung der Einsätze sowie Führung von 

Einsatzprotokollen. 

 

Die Verwendung von AED durch nicht-ärztliches Rettungsdienstpersonal in Bay-

ern ist in der Zwischenzeit fest etabliert. Insbesondere die Vorgaben zur regelmä-

ßigen Rezertifizierung sind daher inzwischen überholt. Der Rettungsdienstaus-

schuss Bayern hat deshalb in seiner Sitzung am 27.03.2017 einstimmig den Be-
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schlussantrag der vom ehemaligen ÄLRD-Ausschuss eingesetzten AG Rettungs-

dienstliche Fortbildung für Mitarbeiter im Rettungsdienst (jetzt: Bildungskommissi-

on für das nicht-ärztliche Rettungsdienstpersonal des Rettungsdienstausschusses 

Bayern) angenommen, die derzeit verpflichtend durchgeführten AED-(Re-

)Zertifizierungsmaßnahmen für professionelles Rettungsdienstpersonal abzuschaf-

fen und die Fortbildungskommission zu beauftragen, AED-Schulungen in Fortbil-

dungskonzepte einzubauen. Begründet wurde dies wie folgt: 

 

Die Anwendung eines Automatisierten Externen Defibrillators (AED) stellt im heu-

tigen Rettungsdienst eine Basismaßnahme bei kardiopumonaler Reanimation dar. 

Die bayernweite Vorgabe des AED-(Re-)-Zertifizierungskonzeptes durch ein IMS 

beruht auf den Anfängen der AED-Einführung im Rahmen einer sog. Notkompe-

tenz durch das Rettungsdienstpersonal. Mittlerweile wird der AED vom professio-

nellen Rettungsdienst regelmäßig angewendet und als beherrscht vorausgesetzt, 

er ist Standard in der notfallmedizinischen Behandlung geworden. 

Mit Umsetzung des Rahmenkonzeptes zur rettungsdienstlichen Fortbildung und 

Etablierung einer Fortbildungskommission Bayern ist es zielführend, AED-

Anwendungen in Simulationstrainings, Kurssysteme etc. zu integrieren. Somit 

kann auf die isolierten AED-(Re-)Zertifizierungsmaßnahmen verzichtet werden, 

wenn sichergestellt werden kann, dass diese in die genannten Kurssysteme integ-

rierbar sind. Hierbei können Ressourcen in nicht unerheblichem Maß freigegeben 

und in aktuelle Konzepte eingebracht werden. 

 

In ihrer Sitzung am 28.02.2018 ist die Bildungskommission übereingekommen, 

dass eine formelle Rezertifizierung nicht weiter erforderlich ist, da es sich inzwi-

schen um eine Standard-Maßnahme handelt, die modifiziert im Rahmen der 

Public-Access-Defibrillation auch Laien zugetraut wird. Es bedarf keines einheitli-

chen Schulungskonzepts mehr, sondern die Durchführenden des Rettungsdiens-

tes werden im Rahmen der jährlichen Fortbildung des nicht-ärztlichen Rettungs-

dienstpersonals sicherstellen, dass dieses ausreichende Kenntnisse und Fähigkei-

ten zur sachgerechten Anwendung der Frühdefibrillation vorweisen kann. Die Bil-

dungskommission hat daher dem StMI die Aufhebung der o. g. IMS zu den 

Frühdefibrillations-Konzepten empfohlen. Der Rettungsdienst-Ausschuss wurde 

hierüber informiert. 
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Vor diesem Hintergrund sind die Regelungen der von uns herausgegebenen Kon-

zepte mittlerweile obsolet geworden, ein flächendeckend qualitativ hochwertiger 

Standard ist aufgrund der Standardisierung in der notfallmedizinischen Behand-

lung gewährleistet. Infolgedessen überlassen wir hiermit den Durchführenden des 

Rettungsdienstes nicht nur die Verantwortung für die AED-(Re-) Zertifizierungs-

maßnahmen gemäß aktuellen Standards und Vorgaben, sondern auch für die Er-

füllung der sonstig erforderlichen, bislang in den StMI-Konzepten erfassten perso-

nellen und organisatorischen, logistischen und technischen Voraussetzungen für 

die Umsetzung der ADE-Anwendung durch nicht-ärztliches Rettungsdienstperso-

nal in Bayern in Abstimmung mit den betroffenen bzw. beteiligten Stellen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Dr. Ebersperger 
Ministerialrat
 


